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Kooperationsvereinbarung mit Kreisjugendring Lichtenfels 
 
Anlage: 1 Kooperationsvereinbarung 
 
 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss stimmt der in der Anlage beigefügten 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreisjugendring Lichtenfels und dem 
Landkreis Lichtenfels zu. 
 
Die Vereinbarung ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
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 Der Kreisjugendring Lichtfels ist eine Gemeinschaft von Jugendverbänden und 

Jugendvereinen aus dem Landkreis. Er ist auch eine Untergliederung des 
Bayerischen Jugendrings und damit Körperschaft des öffentlichen Rechts sowie 
freier Träger der Jugendhilfe. 
Die kreisangehörigen Gemeinden, die kreisfreien Gemeinden, die Landkreise und 
die Bezirke können Aufgaben auf dem Gebiet der Jugendarbeit, für welche sie 
zuständig sind, durch Vereinbarung auf die Untergliederungen des Bayerischen 
Jugendrings übertragen (Art. 32 Abs. 4 AGSG). 
In den Vereinbarungen der kommunalen Gebietskörperschaften mit 
Untergliederungen des Bayerischen Jugendrings sind Regelungen über die Höhe 
der Zuwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften zu treffen 
(Art. 32 Abs. 7 AGSG). 
 
Der Kreisjugendring Lichtenfels führt die Aufgaben des Bayerischen Jugendrings 
sowie die Aufgaben, die er auf Grund von Vereinbarungen wahrnimmt, nach 
Maßgabe der Satzung des Bayerischen Jugendrings in eigener Verantwortung aus 
(vgl. Art. 32 Abs. 2 AGSG). 
 
Bisher bestand hinsichtlich der Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben des 
Landkreises der Jugendarbeit sowie hinsichtlich der Höhe und der Ausgestaltung 
des Zuschusses noch keine Vereinbarung zwischen dem Kreisjugendring und dem 
Landkreis Lichtenfels.  
Mit der vorgelegten gemeinsam ausgearbeiteten Kooperationsvereinbarung soll 
die vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit formell abgebildet werden. 
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3 Finanzierung 
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der Maßnahmen 
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Folgekosten/-lasten 
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Einnahmen 
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0.4515.5310 ff. 

  

 Lichtenfels, den 26.09.2022 
Landratsamt: 
 
 
 
 
M e i ß n e r  H a h n ,  R A  
Landrat Sachgebietsleitung 

 


